
des

Donrrerstag, den 16. Mai.
GcschäftSnummer

° ° < °
Zm Kamen des Königs!
In der Privatklagcfache der Hofbnchdruckcr«

Louts Schellenberg zu Wiesbaden, vertrete»
durch Rechtsanwälte Bojanowski und Marx-
heimer zu Wiesbaden, Privatkläger,
gegen den Redakteur Ikonrad von Neffzern zu
Würzburg, vertreten durch Rechtsanwaltvon
Zech zu Wiesbaden, Angeklagte»,

wegen Beleidigung,
hat da« Königliche Schöffengericht in Wiesbaden i„
der Sitzung vom 6. Februar 1901, an welcher
Theil genommen habe»:

Amtsrichter Bierbaum,
als Vorsitzender,

Kürschner Gtlberg,
Agent Heerlein,

als Schöffen,
Assistent Konrad,

al» Gerichtsschrciber
str Recht erkannt:

Der Angeklagte wird wegen Beleidtgung
in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von
100 Mk. — hundert Mark — im Un-
vermögensfalle für je 5 Mk. eiu Tag
Gesängniß und in die Kosten der Ver¬
fahren» verurtbeilt. Zugleich wird dem
beleidigten Buchdiuckereibcsitzer Schrllen-
berg hier die Befugniß zugesprochen, den
erkennenden Theil de« Urthcils innerhalb
t Wochen nach Zustellung des rechtskräftigen
Urthcil« je eiumal im „Wiesbadener
Tagblatt " und im Wiesbadener Gcneral-
Meiger, und zwar in letzterem in demselben
Theile und in derselben Schrift, wie der
Abdruck geschehen, auf Kosten des An
geklagten bekannt machen zu laffen.

so. pp.
gez. Biervanm

Ausgefertigt
Wiesbaden, den 30. Februar 1901.

(I.. 8.) gez. Veckel,
Gerichtsschrciber.

Die Rechtskraft dieser Urtheil» wird be¬
scheinigt. x 231

Wiesbaden, den4. Mai 1901.
Der Gerichtsschreiber

de» Königlichen Amtsgerichts 6.
(I-. SJ aez. « etter.

Beglaubigt
Bojanowski,

| _ _ Rechtsa nwalt.
Bekanntmachung.

Auszug ans der Strakenpolizei «Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

18. September 1900.
8 2. Ziffer 2.

Da» Anbieten oder Anprcisen von Vcrkanss-
gegenstanden durch überlaute» Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise(z. B. mittelst heftigen
»der anhaltenden Schellen«, Hornblasen«, Pfeifen«)
ist verboten.

Ziffer1
Ferner ist das Feilbieten von Blumen, Bildern,

Spieuvaaren,Obst, Eßwaaren,Getränken,Cigarren,
Ansichtspostkarten und derartigen Verkaufsgegen-
standen ans öffentlichen Straßen, außer auf festen
von der Königlichen Polizei-Dircction genehmigten
Standplätzen, untersagt.

Ziffer 4.
. Zur öffentlichen Straße werden hier, wie überall
m dieser Verordnung, auch die öffentlichen Plätze,
Wege, Brücken(soweit dieselben nicht der Laud-
" Ûvenpolizei oder dem Feldschutze uuterstehen)
und Durchgänge, sowie solche im Privatcigenthum
stehenden Straßen und Wege, in welchen herkömm-
lnh ein öffentlicher Verkehr stattfindct, endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegeuen
Treppen und Rampen gerechnet.

Auf vorstehende Bestimmungen wird hiermit
ausdrücklich hinaewiesen und bemerkt, daß hiernach
auch dar Feikvieten, bezw. der Verkauf von
„Fruchteis und Baüwaaren " auf öffentlichen
«traßcn, außer auf festen von hier aus genehmigten
Standplätzen, untersagt ist. *

Wiesbaden , den8. Mai 1901.
Der Poli zei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §8 5 und 6 der Allerhöchsten

«erordming vom 30. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landcr-
Iheilen, sowie der§§ 143u. 144 des Gesetzes über
die allgemeine LaudesverwaltungvomM.Juli 1883
«>rd mit Zustiiumung des Magistrat» nachstehende,
N! ô ui Tage der Peröffcutlichuiig in Kraft
tretende Polizei-Verordnung erlassen.

Das an der Südseite des Kaiser-Friedriche
»»grenzende und in einer bei der König!,

b,?? «"? i"? ion hierselbst, Zimmer8, ausliegen-
en Kan« durch blaue Farbe näher bezeichn««

Jelande scheidet ans dem im 851 der Baupolizei-
Verordnung vom 18. November 1895 unter v be-
Kichueten, im GebietstheilI belegenen Bezirk aus
«uf oieies Gelände, für welches die geschlossene
Bauiveise bestimmt wird, fiiioen die 88 53, 53 und
»» rer genanntc» Verordnung keine Anwendung.

^Wiesbaden , den 13. April 1901. *
At(  Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Polizei -Verordnung,
betreffend den Verkehr in der Kochbrunnen
Anlage und in der entlang derselben hergcstclltcn

Vcrbuidungsstraße zwischen Taunusstraße und
Kranzplotz.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerböchsten
Verordnung vom 20. September 1876 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
tkeilei, und der 88 143 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Lande Verwaltung vom 30. Juli 1883
wird mit Zustiniiuung des Gemeiuderatbs unter
Aushebung der Polizei-Verordnung von, 20. Juni
1888, sowie de» 8 64 der Straßen-Polizei-
Verordnung vom 10. Juli 1876 und der auf den-
ftlben bezügliche» Bekanntmachung vom 31. August
1876 nachstehende Polizei-Verordnung erlassen.

8 1. Kindern unter 10 Jahre», sofern die¬
selben nicht durch erwachsene Verwandte oder Er-
zieher beaufsichtigt werden, sowie Kinderwärtcrinnen
>st der Aufenthalt in dcrKochbrnnnen-Anlage und
n der Trinkhalle untersagt.

8 2. Personen im Ardeitraiizug oder in un-
!̂ ubtter Kleidung, ferner solchen Personen, welche
Korbe oder aiidere Traglasten irgend welcher Art
mit sich führen, ist der Aufenthalt in der Koch¬
brunnen-Anlage„nd in der Trinkhalle, sowie der
Durchgang durch die Kochbrnniien-Anlageuntersagt.

§ 4. Da« Mitbringen von Hunden in die
Kochbruiineii-Aiilage und in die Trinkhalle ist ver¬boten.

8 5. Die entlang der Kochbriiimen-Anlage
hergestellie Verbindungrstraße zwischen Taunns-
straße und Kranzplatz darf von Lastfuhrwerk nur
insoweit benutzt werden, al» deren Laduiig ganz
oder theilweise für die Bewohner diese, Straßen
theil« bestimmt ist.

Während der Brunneiimnsik darf der letztere
von Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt befahreniverden.

8 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Ver¬
ordnung werden mit Geldstrafe bi« zu neun Mark
oder entsprechender Haft geahndet. *

Der Polizei-Präsident, v. Rheinbaben.

Polizei -Verordnung,
"̂ reffend die Benutzung der in den städtischen
Anlagen und Straßen ausgestellten Ruhebänke.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten
^krordnung vom 20. September 1876 über diePolizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
rheilen und der 88 143 und 144 de« Gesetze» über
d>e allgemeine Landcs-Verwaltung vom 30. Juli
1*83 wird mit Zustimmung des Gemeinde-
Vorstandes unter Aushebung des 8 6 der Polizei-
Verordnung, betreffend den Verkehr in der Koch-
bruniicn-Anlage 2t. vom 17. Juni nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen.

§1 . Kindern unter 10 Jahren, sofern dieselben
nicht durch erwachsene Verwandte oder Erzieher
beaufsichtigt, ferner Dienstboten oder Personen im
Arbeits-Anzüge oder uiijanberer Kleidung ist die
Benutzung der in den städtischen Anlagen und
L-traßen aufgestellten Ruhebänke, welche die Bc-
zelchnnilg„Kurverwaltung" oder„Bauverwaltung"
tragen, untersagt.

8 2. Zuwiderhandlungen gegen die Verord¬
nung werden mit Geldstrafe bis zu neu» Mark
oder im Unvermögensfalle mit entsprechender Hastbestraft.

Königliche Polizci-Direction. Schütte.
Vorstehende Polizei-Vcrordnungeii werden

hicrniit wiederholt zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Der Magistrat, v. Jbekl.

Bekanntmachung.
Gefundenr 3 Portemonnaies mit Inhalt,

2 Paar weiße DamenZIacehandschuhe, 1 Cigarren-
tasche, 1 Kopftuch, 1 Brille in rothgelbem Futteral,
1 silberne Damenuhr mit Goldrand, 1 Damen¬
glacehandschuh(weißm. blau), 1 Packet mit Stick¬
arbeit, 1 Armband mit bunten«Steinen (Tiger-
migen), 1 Peitsche, 1 Stahlkncifer mit goldenem
Kettchen, 1 Damenuhr mit Ketten. Brcloques,
1 Brille in schwarzem Futteral. 1 goldene Brache
N'-t 2 Brillanten und1 Saphir. 1schwarze Schürze,
1 Perlenhalsband, 1 Damengnrtcl, schwarz Atlas
u. gelbes Schloß (Jugendstyl) , 1 Nick-lkneifcr.
1 Damcn-Regciischirm, 1 Herren-Regenschirm.

Zugelaufe« : 5 Hunde.
Wiesbaden, den 11. Mai 1901.

Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden

auf Freitag , den 17 . Mai l . I .,
Nachmittags 4 Uhr, in den Bürger¬
saal des Rathhauses zur Sitznng ergebenst
eingeladcn.

Tagesordnung:
1. Entwurf zu einem Abkommen mit dem

Landkreis Wiesbaden wegen Errichtung
einer Sammelwasenmcisterei.

2. Acnderung der Gehaltsordnung für die
technischen Beamten des Stadlbauamts.

3. Regelung der Gehaltsverhältnisse eines
städlischen Lehrers.

4. Uebcrlragung von Restkrcditen aus
1900 auf das Rechnungsjahr 1901.

4a.Feststellung der Jahresrechnungen des
Gas- und Wasserwerks für das Rech¬
nungsjahr 1899.

5. Mittheilung des Magistrats, betr. die
von der Handwerkskammer beantragte
Einführung einheitlicher Grundsätze für
das Submissionsverfahren.

6. Antrag des Stadtverordneten Herrn
Löw: Die Siadtverordneten-Bersamm-
lung wolle an den Magistrat die
folgende Anfrage stellen: „Aus welchen
Gründen ist bis jetzt auf die beiden
Eingaben der Handwerkskammer(Rege¬
lung des Submissionswesens) von
Seiten des Magistrats noch keine
Aeußerung erfolgt?"

7. Antrag auf Nachbewilligung von
250 Mk. zur baulichen Vergrößerung
des Markthäuschens.

8. Feststellung des Etats für das zweite
Volks-Brausebad für das laufende
Rechnungsjahr.

9. Ein wiederholtes Gesuch des Vereins
selbständiger Kaufleute, betr. die kaust
männische Fortbildungsschule.

10. Neuwahl zweier Armenpfleger, sowie
eines Bezirksvorsteher-Stellvertreters.

11. Anhörung der Stadtverordneten-Ver
sammlung, betr. die feste Anstellung
eines Büreau-Assistenten.

12. Zusicherung der eventl. Ruhegehalts
und Reliktenversorgung an einen Hülfs
aufscher.

13. Bewilligung einer am 1. Juni l. I.
fällig werdenden Wittwenpension.

14. Wahl von fünf Mitgliedern der nach
dem Gesetz vom 16. Sept. 1899 zu
bildenden Gesundheits-Commission.

15. Antrag auf Gewährung einer ein¬
maligen Unterstützung an die Ehefrau
eines wegen Krankheit ausgeschiedenen
technischen Beamten.

16. Entschädigung für ein enteignetes
Grundstück im Dambachthal.

(Zu No. 1 bis 4, 15 und 16 berichtet
der Finanzausschuß, zu 4a der Rechnungs-
Prüfungs- Ausschuß und zu No. 14 der
Wahlausschuß.)

Wiesbaden , den 13. Mai 1901.
Der Vorfitzende der

Stadtverordneten -Bcrsammluug.

Verlags - Fernsprecher: Nr. 2266.

1901.

Bekanntmachung,
Dienstag , den 21 . Mai d. I ..

Vormittags 11V» Uhr , wollen die
Erben der verstorbenen Wittwe des Jakob
Riickert hier ihre Immobilien, als:

1. Ein dreistöckiges Wohnhaus
mit dreistöckigem Hinterbau und 8 ar
40,75 qm Hofraum und Gebäudefläche,
belegen an der Adlerstraße 61 zwischen
Heinrich Momberger und Georg Opel,

2. Ein vierstöckiges Wohnhaus
mit zweistöckigem Seitenbau und 3 ar
72 qm Hofraum und Gebäudefläche,
belegen au der Adlerstraße 67 zwischen
Jakob Rückcrt Erben und Wilhelm
Kräckmann,

3. Ein vierstöckiges Wohnhaus
mit einstöckigem Hinterbau und 2 ar
77 qm Hofraum und Gcbäudeflächc,
belegen an der Adlerstraße 69 zwischen
Jakob Rückert Erben und Heinrich
Schweinsberg, und

4. Lagerb.-No. 6723 Acker „Riether-
berg", 2. Gewann, zwischen Georg
Bücheru. Miteigertthümer und Mathias
Slillger, im Flüchengehalt von 7 »r
35,25 qm,

in dem Rathhause hier, Zimmer No . 55,
abtheilnugshalber zum zweiten und
letzten Male versteigern lassen.

Die Genehmigung der Ver¬
steigerung erfolgt mit dem Zu¬
schläge, sofern das Letztgebot
folgende Höhe erreicht:

a) bei pos. 1 60,000 Mk.
b) „ „ 2 48,000 „
c) „ „ 3 45,000 „
d) 4 10,000

Bekanntmachung.
Mittwoch, den 22. d. M., Vormittags

i 10 Ubr, soll der Ertrag der Roßkastanicnbäume in
der Mainzer-, Park-, Kapellen- und Jdsteiner-
straßê ,m Rcrothal. bei den Schießhallen Unter
den Elchen und in der Adolphsallce von der
Adclheidstraße bis zur Adolphshöhe auf fünf
Jahre im Rathhaus, Zimmer No. 55, meistbietend!verpachtet werden. *

Wiesbaden, den 10. Mai 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Mittwoch, de» 22. d. M., Vormittags

Uhr, ,oll die diesjährige Grasnntzuug von
städtischen Feldwegen, Gräben und Böschungen im
Rathhause, Zimmer No. 65, öffentlich meistbietend
versteigert werden.

Wiesbaden, den 10. Mai 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Stadt . Leihhaus zu Wiesbaden,
Friedrichstraße 15.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen giebt
und daß die Taxatoren von 8—10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—3 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind.

Die Leihhaus-Deputation.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 21 . d. M ., Vor¬

mittags 11 Uhr, wollen die Erben der
verstorbenen Eheleute Christoph Merten
ihr im Felddistriet Atzelberg belegenes
einstöckiges Wohnhaus mit Kniestock und
Frontspitze, sowie zwei einstöckigen Seiten¬
bauten und IO a 12 qm Hofraum und
Gebäudefläche in dem Rathhause hier,
Zimmer No . 55 , Abtheilnng halber
versteigern lasse«. F274

Wiesbaden , den 13. Mai 1901.
Der Ober-Bürgermeister.

3n Vertr.: Körner.

Nähere Auskunft ertheilt Herr
Rechtsanwalt von Eck hier, Adolph¬
straße 14 . F 274

Wiesbaden , den 13. Mai 1901.
Der Oberbürgermeister.
In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor Ueber-

tretungen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Brände« bezweckenden Strasbestlmm-
nngcn hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

«)
8 360 Ro. 6 der Rcichsstrafgesetzbuches:

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bi» zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder feucrfangenden
Sachen Feuer anzündet.

b)
8 44 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes von,

1. April 1880:
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bis

zu 14 Tagen wird bestraft, iver
1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert;

2. im Wolde brennende oder glimmende Gegen¬
stände fallen läßt, fortwirft oder unvorsichtig
handhabt;

3. abgesehen von den Fällen des8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubniß des Ortsvorstchcrs, in dessen
Bezirk der Wald liegt, in Königl. Forsten
ohne Erlaubniß des zuständigen Forfl-
beamtcn Feuer anzündct, oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu be¬
aufsichtigen oder auszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des8 360 No. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden, von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesitzer
oder Forsibeamten zur Hülfe aufgefordcrt,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachtheile
genügen konnte.

v)
Regiernngs-Berorduung vom4. März 1899.
Mit Geldstrafe bi« zu 10 Mark, im Un-

vermögcnrfalle mit verbältnißmäßigerHaft wird
bestraft, wer in der Zeit vom 15. März bis
1. Juni in einem Walde außerhalb der Fahrwege
Cigarren oder an« einer Pfeife ohne verschlossenen
Deckel raucht. *

Wiesbaden, den 28. Februar 1901.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werden davon in Kenntniß

gesetzt, daß während der SommermonateApril bis
cinfchl. September der Frnchtmartt um 9 Uhr
Moraens beginnt. Städt . Aceise-Amt . *
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Bekanntmachung.

., . Nackftchkiid wird der 8 1 des Gemeinde,
beschliisses von, 29. Mai 1893, iu der durch die
Beschlüsse des Gemcmderathsdom 6. und de«
BürgerauSschusieS dom 21. Novciuder 1890, sowie
des Bezirksausschusses vom 21. November 1890
lRnehmigte» veränderle» Fassung, mit dem Bemerken
zur Kenutliiß gebracht, daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften gemäß8 14 des Gesetze«
vom 9. Marz 1889 für jede» Uebertrctungriall
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft
destrakt werden.

ß I. Innerhalb des G-meiudcbezirkes der
Stadt Wiesbaden darf das Schlachten von Ochsen,
Stieren. Kühen, Riiidern, Schweinen, Kälbern,
Schafen >i,id Ziegen und zwar solvohl gewerbs¬
mäßig, ■als das nicht gewerbsmäßigbetriebene
Schlachten, nur in der städtischen Schlachthans-
anlagc vorgenommen werden. Ausnahmsweise kanii
nur den Bewohnern entlegener Gehöfte, z. B.
Adamsthaler Hof, Fasanerie. Platte u. A. ans
besonderen Antrag durch den Gemcinderath gestattet
werden, das Schlachten für ihren Bedarf (Haus¬
schlachten) auf dem Gehöfte vorzunehlucn.

Wenn ein Thier (Satz 3 des § 1) außerhalb
bet Schlachlho.iisanlage durch Beinbruch, Lähmung,
schwere Erkraiiknng zum Gehen unfähig geworden
und der Transport zu Wagcii unausführbar ist,
(0 kann dasselbe, wen» ein approbirter Thierarzt
die Nothwcndigkcit einer sofortigen Abschlachtiiiig
bescheinigt, in dem Gehöft getödtet und die Ans-
schlachtung vorgenommenwerdet,. Von der erfolgten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Nothweudigkcitder sofortigen
Abfchlachtungder Schlachtbansverwaltung und dem
Accise-Jnfvcctor alsbald Anzeige zu erstatten. Das
geschlachtete Thier einschließlich der Gcweide muß
di« zur Ankunft des Schlachthanr-Dircctors oder
dessen sachverständigen Vertreters aufgehoben werden,
welcher nach statlgehabter Besichtigung über die
Verwendbarkeit der Fleisches entscheidet, wie wenn
die Schlachtung in dem Schlachthause statt-
gesunden hatte.

Wiesbaden , den1. März 1901.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Polszeiverordnung vom 12. März 1884,

13 Mai und 29. August 1893 ist u. A. Folgendesbestimmt:
, 8 , Montags, Mittwochs und Freitags in

ledcr Woche findet in der Schlachthaus-Anlage und
zwar ans dem Platze zwischen dem Groß- und
Kleinviehstalle daselbst. Viehmarkt statt. Fällt auf
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag, so wird
der Vlthmarkt an deni darauf folgenden Tageabgehalten.

Großvieh beginnt
um 11-30 Uhr Vormittags, derjenige für Kleinvieh
(exel. Zuchtschweine) um 11 Uhr Vormittag« und
derjenige für Zuchtschweine um 8 Uhr Morgens.

8 4. Bis zum Schluß des Marktes ist der
Verkehr mit Vieh allein auf die Schlachthaus
Anlage beschrankt. In der Stadt oder der Stadt-
gcmarkiing ist bis zu dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beginn
des Marktes in der Schlachthaus-Anlage verboten.
ES dürfen in dieser Zeit die Handelsleute auch
unter sich keinen Viehhandel betreiben.

§ 5. Nach Schluß des Marktes, um 1 Uhr
Nachmittags, steht es Jedem frei, dar auf dem
Markt aufgetriebenc Vieh dorten ferner feilzuhalten
und dasselbe mit Ausnahme des in 8 6 gedachten
Schlachtviehes zum Verkansc oder Tausche in die
Stadt zu verbriiigcn.
_ . „§ „6v Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachthaus-Anlage verkaufen. Es ist nntcrsaqt
solches Vieh zum Zweck- des Verkanfes oder
Tausches in die Stadt zu bringe».

8 9. Auf den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden. Es unterliegt alles zum Markt
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau(csr. 8 17
des Reichs-Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880).

8 11- Sofern nicht nach den allgemeiiien
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, werden
Uebertrctungcn dieser Vorschriften mit Geldbuße
bis zu 9 3)11. und im Falle des Unvermögens mit
Hast bis z» drei Tagen bestraft.

Wiesbaden , den 1. März 1901.
Der Magistrat.

Bek .inntmachnng,
betr. An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestiniinnngeii darauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäßZ 52 des GewerbestcuergesetzeS
voni 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisung des Herrn Finanzministers vom
1. Noveniber 1895, Abschnitt VI, Artikel 25, ein
Feder, welcher hier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfiingt , dem
Magistrat vorher oder spatesten« gleichzeitig mit
den, Beginn des Betriebe? Anzeige davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolge»;
stc kann auch im Rakhhans, Zimmer No. 5, münd¬
lich während der üblichen Vormittags-Dienststnn-
dcii zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjcuigen.welchcr
a) das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und sortictzt,
b) neben feinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfäiigt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel-
ouiig eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb der
voigeschricbciien Frist nicht erfüllt, verfällt nach
8 70 des Gewerbesteuergesetzes in eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die voreuthaltcne Steuer zu entrichten.

Das Artshören eines steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach 810, Absatz2 des Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der cit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung zuständigen Stenerausschüffc der
Gewerbcstcuerklassen1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abziinieldcii.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 des Gewerbesteuergesetzes fortzuentrichten. *

Wiesbaden , den 28. März 1901.
Der Magistrat. —Steuerverwaltung.

_ Hess.

Bekanntmachung.
Bei Ncvisioneii von Ha»ScntwässerungS.

Anlagen wurde mehrfach wahrgeiiommc», daß die
Wasserverschlüsse unter den Kiichenspülsteineii,
Ladewaiiueu und sonstigen Ausgüsse» die sö¬
ge,lanntci, Bleisyphon«, ungenügend gereinigl
werden. Das Auifteigei, schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Lust an? den in den
SyphonS sich aiisamitieliideii, in Fäulnis; nber-
gchenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb nnter Hinweis auf
die Bestimmungen des § 5 der Polizei-
Berordnnng vorn 1. August 11189, wieder¬
holt ans die Wichtigkeit « nd Nottlwendig-
keit einer sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Süaflerverschlnsse unter
de» Spülsteinen , Badewanne » und Aus¬
güssen besonders aufmerksam gemacht.

Die Ncinignng soll in der Regel »ionatlich
rin- bis zweimal vorgenommc» und dabei folgender¬
maßen verfahren werden:

Nackideni man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegossen hat, um die Fett¬
ansätze z» löse», stellt man direct unter den
Syphon einen leere» E iner, öffnet durch Aui-
drehen mit einer gewöhnlichen Zange oder einem
anderen gecigneten Werkzciig di- am tiefste»
Ende des Wafferverschlusses eiiigebrachtc Schraube
und reinigt durch die entstandene untere Oeffiiung,
am besten mittelst einer geeigneten biegsanic» Bürste
n,it Drahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die
gekrümmten Rohre. Der Kopf der Schraube ist
ebenfalls von Schmiitzbestniidtheilcil zu befreien.
Hierauf gießt man nach Schließung der Schraubcn-
öffiiuiig eine genügende Menge Wass-r, am besten
heißes Wasser, in die Ablauföffiiung des Spül¬
steines oder Ablaiifbeckcns, damit die etwa noch
zurückgebliebenen Schmutztheile ans dem Wasser-
verschlusse entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Neinignna unter den
Wafferverschlnß anfgestettten Ein,er schütte man in
das Cloict ans . *

Wiesbaden , den 3. Mai 1901.
Stadtbananit , Abth. für Canalisationswesc».

Fr «,»sch.

Bekanntmachung.
Das städtische Bad im Neubau der

„Höheren Mädchenschule " am Schloßplatz ist
der Benutzung übergeben.

Das Bad ist geöffnet:
Für Männer von 6 Uhr Vormittags bis

9 Uhr Nachmittag«.
Für Frauen von 6 Uhr Vormittag« bis

1 Uhr Nachmittags und von 4 Uhr bis
9 Uhr Nachmittags.

An den Sonntagen werden beide Abtheilungen
uni 1 Uhr Nachmittags geschlossen.

Die Preise sind:
>. Wannciibad mit Handtuch und Seife . . 30 Pf.
1 Sitzbrausebad„ „ „ „ . . 15
I einfaches Brausebad, Handtuch und Seife 12
1 zweites Handtuch . 5

Alles Nähere ist aus den Anschlägen im Bad
ersichtlich.

Wiesbaden , den 13. Mai 1901.
Das Stadtbauamt.

Vorta-Tar- kür das Dentsche Reich
«nd i»n Uernehrr mit Oestrrrrich-

Ungar «.
Briefe a) Ortsverkehr*) frankirt bis 250g 6 Pf .,

unfrankirt 10 Pf ., b) übriges Rcichs-Poftgebiet,
Bayer», Württcnibergu. Ocsterreich-Nngain fran-
k>rt bis 20g 10 Pf ., über 20g bis 250g 20 Pf.
tinfrank.bis 20g 20 Pf ., über 20 g bis 250g 30 Pf.

Postkarten a) Ortsverkehr*) einfache2 Pf .. UII-
srankirt4 Pf., mit Antwort 4 Pf ., 5) übriges
Reichs-Postgebiet, Bayern, Württemberg lind
Oksterrclch-Ungar» einfache5 Pf ., unfrankirt
10 Pf,, n„t Antwort 10 Pf.

Srnckfachr, , a) Ortsverkehr*) bis 50 g 2 Pf .,
über 50—100 g 3 Pf., über 100—250 g 5 Pf .,
über 250- 500g 10 Pf., über 500g bis 1 Icg 15 Pf .,
d) übriges ReichS-Postgebict, Bayern. Wiirltem-
bcrg ii. Ocstkrrcich-Ungarn vis k0 g 3 Pi ., über
50—100 g 5 Pf ., über 100—250 g 10 Pf ., über
250- 500g 20 Pf., über 500g b s 1 kg 30 Pf.

Waarenproben a) Ortsverkehr*) bis250 g 5 Pf .,
über £50 bis 350 g 10 Pf ., b) übriges RcichS-
Postgcbiet, Bayern, Württembergu. Oesterreich-

U ngaril bis250g 10Pf ., über250—350g 20Pf.
Veschäftspapirre a) Ortsverkehr*) bi« 250 e

5 Pf., über 250 bis 500g 10 Pf., über 500g bis
1 kg löPf ., b) übriges Reichr-Postgcbict. Bayern
m,b Württemberg Ivach Oesterreich-Ungarn nicht
zulässig) bis 250 g 10 Pf ., übet 250- 500 g
20 Pf., über 500g bis 1 kg 30 Pf . Zusammen-
pnckcn von Drucksachen, Waarcuproieii und
Gcschäftspapiereii zulässig bis zum Gewicht von
1 kg. Tape wie für Gcichäitspapieie. (Nach
Oesterreich-Ungar» nur bis 350g znlässtg. Taxe
wie für Waar.,-proben.)

Wnsöirribgebühr 20 Pf .. Riickschelnsrl -nhr

Postaiiwtisuiiae » bis 5 Mk. 10 Pf ., über 5 bis
100 Mk. 20 Pf., über 100—200Mk. 30 Pf ., über
200- 400 Mk. 40 Pf ., über 400- 600 Mk. 50 Pf .,

_ fiter 600- 810 Mk. 60 Pf.
Für Uachnahinesendnnge » loinincii neben dein

Porto für die betr. Sendung im inneren deutschen
Verkehr folgende Gebühren zur Erhebung: 1) Vor-
zcigegebühr von 10 Pf . 2) Die Gebühren für llebcr-
milteluiig des eingezog. Betrages an dcn Absender.
Meistbctrage. Nach». 800 Mk. Nach Oesterreich:
das Packetporto, außerdem eine Nachnahmcgebühr
von 1 Pf . pro Mk.. miadestens 10 Pf.

Das Porto für packet «beträgt auf Entfernungc.,
(in geogr. Meilen):

im
Packcte
Gewichte

»o
’v5tH

Z- 1
b.5 kg einschl.!25 ^
i. jed. weit. kg!j 5 „ .
Wrrthscndunzei ».

o
4-. ĉ i

=30

iL?

.8
■o '
«6

EJ
50 ^ , 50 4
40 ., |50 „

für je

Bekanntmachung.
Am 12 oder 13 . d. M . ist ans dem

hiesigen Taunusbahnhofe ein von Gießen
eingcgangencr ovaler Schließkorb mit
Vorhängeschloß von etwa 35 kg. Gewicht,
enthaltend1 dunkelblaues Costum, 1 schwarzes
Tuchkleid, 4 seidene Blousen und sonstige
Kleidungsstücke, abhanden gekommen.

Da Diebstahl vermuthet wird, so hat die
Kgl. Eisenb.-Direction Frankfurta. M. eine
Belohnung von 30 Mk . für Dcn aus¬
gesetzt, welcher dcn Dieb so zur Anzeige bringt,
daß seine gerichtliche Bestrafung erfolgen
kann. F 256

Wiesbaden , den 15. Mai 1901.
Kgl . Eisenb .-Berkehrsrnspection.

Fleisch- rc. BerZiMnz.
Arn 1. Juni d. I ., früh 10 Uhr,

wird im diesseitigen Geschäftszimmer, Nhein-
straße 47, der Bedarf an Fleisch- rc. Maaren
ür die hiesige Garnison ans die Zeit von»

1. Juli bis 31 . Dezember 1001 ver¬
dungen. Bedingungen liegen ans und können
gegen Zahlung der Selbstkosten bezogenwerden.

Versiegelte Angebote sind vor dem Termin
mit der Aufschrift„Angebote auf Fleisch¬
lieferung" abzugeben. F270
(Harnison-Verwaltnttg Wiesbaden.

Stammholz-
Bersteigerung.

Hm Freitag , de« 17. Mai,
Bormittags 97a Uhr anfangend,

kommen im Erbacher Gemeindewald,
in den Districten „Honigberg ", „Er-
bachcrkopf" und „Siebeniveg ":
47 Stück eichene Stämme

von 93,00 Fstmtr.
zur Versteigerung. Das Holz ist größten-
theils erster Qualität. Am Eingang zur
Heil- und Pstegeanstalt Eichberg wird der
Anfang gemacht. ' F293

Erbach , den 10. Mai 1901.
Der Bürgermeister.

Spieker.

50 450 ^ 50 ^
10 . |20 .. 30 .. „

. . Versichcrnngsqcbühr
300 Alk. 5 Pf., mindestens ober 10 Pf ., außer
dem Packetporto wie vorstehend, bei Briefen bis
zur Entfernung, van 10  geographische,, Meilen
20 Pf ., ans größere Entfern:,„gen 40 Pf . Porto.

Sttlbestrilnng für Briefe, Postkarten, Drucksache»
?c. 25 Pf ., für Packele bis 5 Kilo 40 Pf.

postansträge (bis 800 Mark) 30 Pf . Bei Ueber-
scndiiiig der eingczogencn Beträge kommt die Post-
anweisllngsgcbnhr nochi„ Abzug.

Aach de» übrigen zun, Weltpostverein qehörcn-
dcn Ländern betrügt das Porto:

! srcmkirt 20 Pf . I für je 15 g (ohne
s niisranlirt 40 Pf . j Meistgewicht).

Postkarten (einfache) 10Pf ., unfrankirt20 Pf ., mit
Antwort 20 Pf.

Drucksart,cn , Grfchäftspapiere , Maaren-
proben 5,Pf . für je 50 g, mindestens jedoch
sür Gcschäftspapiere 20 Pf ., für Waarenproben
10 Pf. Meistgewicht der Drucksachenu. Geschäfts-
Papiere2 Kg, der Waarenproben 350 g.

GinschreiKgev . 20Pf . ; Pückscheinü -K. 20Pf.
packet « bis zu5 Kg nach Dänemark, Belglc„,Nlcdcr-

lande, Schweiz, Fraitkrcich 80 Pf., Italien 1 Mk.
40 Pf . Packele bis zum Gewicht von 3 Kg nach
Spanien  1 Mk. 40 Pf ., „ach Portugal 1 Mk. 80 Pf.

*) Die Taxen sür dcn Ortsverkehr gelten auch
für den Verkehr mit folgenden Nachbar orten:
Biebrich, Bierstadt, Dotzbeiin, Heßloch, Kloppcnheim,
Naurod. Rambach„nd Sonncnderg.

Geffeirlliche FernsprechsteUrn
befinden sich beim Telegraphenamt(Tclcgramm-
Annahmestelle), Rh-instraße 25, beim Postamt 2,
Schütz-nhofstraße 3, beim Postamt 3, Wcllritz-
straße 45, und beim Postamt 4. Tauinisstr. 1
(Berliner Hof). Sic sind geöffnet in, Sommer
(I. April bis 30. September) von 7 Uhr, in,
Winter (1. Oktober bis 81. März) von 8 Udr Vor¬
mittags beiden! Telegraphenamt bis 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern 2, 3 und 4 dis 8 Uhr Abend«
An Sonn- und Feiertagen sind die Fernsprechstelleu
bei den Postämtern 2, 3 und 4 aeschloffeii. Die
Gebühr sür ein Gespräch mit Theilnehmern des
Stadtsernsprcchnetzes bis zur Dauer von 3 Min.
beträgt 10 Pi . Im Verkehr mit Tdeilnehmer»
in de» zum Fernsprechverkehr zuqelassenen Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer von 3 Minntcn je nach der Entfeniung 20.
25, 50 Pf . u. 1 Mk. Hierzu komnien„och 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentlichen Sprechstell- geholt lverden muß. Für
cm dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnliche,, Gesprächs erhoben. Von aus
ländischci. Orten sind zum Sprcchvcrkehr znge-
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ein
gewöhnliche« Dreiminuteugesprach3 Mk., für ein
dringendes Gespräch9 Mk.

Trlesr-nnnkr-Gebrrhven.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf . Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn 5 Pf . Nach
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweiz
10 Pf . Nach Frankreich 12 Pf . Nach Italien.
Rumänien, Schweden, Norwegen, Großbritannien
»• Irland 15 Pf . Nach Algerien und Tunis , Ruß¬
land, Spamen, Portugal , Serbien, Bosnicn, Herze¬
gowina, Montenegro. Bulgarien und Ost-Rui„klicn
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf . Nach Griechenland
30 Pi . Nach Malta u. Marokko 40 Pf . Icach der
Türke! 45 Pf Nach Tripolis 65 Pf. Mindestbeirag
für ein gewöbnlickes Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf ., im Übrigen
Verkebr 50 Pf. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Tele-
zramms erhoben. Für Stadttclcgranime beträgt
die Worttaxe3 Pf ., die Mmdestpebühr 30 Pf

UrvKkNifstellrrr f.  Uosttverthzeichcr»
des Postamts Wiesbaden (Freimarken, Postkarten,
Postanweisungen, Formulare zu Post-Packct-
Adressen, Post-Aiiftrageu ec.) : beiF. Alcri, Michels-
berg 9 ; I . Beer, Wloe.. Gcisbergstr. 16; Fritz
Bernstein, Wellritzstrab« 25 ; I . Birck, Roonstr. 12:
Joh . Conradi, Waldstr. 38 (Gcniciiide Biebrich):
I . Mehl, Wilhelmstr. 22; K. Erb, Adelheidstr. 76
I . Hartinamr, Hclliiililidstraße 17; Th. Hendrich,
Dambachthal 1; K. Henk, Große Burgstraßc 17;
C. Hofheiiiz, Platterstr . 102; El. Jhl , Waldstr. 63
(Gcm. Biebrich) ; H. Kilian, Eleonorenstr. 3;

Klitz, Rhcinstraße 79; A. F . Knefcli, Lang-
gaffe 45 ; PH. Krauß. Aldrcchtstraße 36; I .Losem,
Riehlstraßc 2 ; K. Lotz, Herderstraße8; C. Menzel,
Lahustraßc 1a ; F . A. Müller. Adelheidstraßc 32:
ö . Schicker. Moritzstr. 50; H. Schindliiig. Neu- ^
gaffe 1 ; A. Sommer, Uorkstr. 11; O. Uukelbach.
Schmalbachcrstraßc 71; A. Venn. .Kranzplah 2:
Carl Vorpahl, Wcbergasse 45/47; Ehr. Weyer»-
bänser, Kassirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Römerberg 2/4.

Thratev-Gtrrtvittsprrijr,
Köuigl. Theater.

Ifileinc
P̂reise

I Eins,
jPreise

jMiltl.
Preise

Hohe
Preise

1 Platz \JH\ M, 4 M
FremdenI. imI .Rang 7 _ 8 10\ 14
Mittelloge imI. Rang 6|_ 7 9 12
ScitenlogeimI.Raiiq 5 6 7 50 10
I . Ranggalteric . . 4 50 5 50 6 50 9
Orchkstcrieffkl. . . 4!50 6 50 6 50 9
I. Parquct 1.—6. R. 3 50 5 5 50 7
II. Parqnet 7.-12. R. 3 ___ 4 50 5 6
Parterre 2 2 50 3 4
11. Ranggalteric1. n.

2. Reihe, 3. bis
6. Reihe Mitte . . 0 2 50 3 4

11. Ranggallerie 3. b.
5. Reihe Seile . . 1 50 1 75 2 25 3

III . Nanggalleriel . il.
2. Reihe Mitte . 1 50 1 75 2 25 3

III . Ranggallerie 2.
Reibe Seite u. 3. u.
4. Reihe . . . . 1 — 1 25 1 50 2

Amphitheater . . . — 70 - 85 1 1 40
Residcuz-Theater.

Frcmdenloge.
M
5

1. Rangloge. 4
Sperrsitz 1.—10. Reihe. 3
Sperrsitz 11.—14. Reihe. 2
Nunimcrirtcr Balkon. 1 —

Rheindami>fschifffali, 't.
Kölnisclie «nd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Jäiobrich: Morgens 8, 9.50
I Schnellfahrt), 10.20, Mittags 12.50 bis Cöln;
8.20 ian Sonn- und Feiertagen), 4.20 bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
Morgens 7’/v Uhr. ltillets u. Auskunft in Wies¬
baden bei dem Agent W. Bickel, Langgasse 20.
Telephon 2364. F 307

Biobricli-Mainzer Dampfschifffahrt
August Wald mann.

7m Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn
(alle 7' /s Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Yon Biebrich nach Mainz: 9!)0 10 001' ll 00 12"0ch
loo 2«o goo 400 500 (500 700  gvo 900*.

An und ab Station Kaiserstrasse-Oentralbahnhof
je 15 Minuten späte,-.

Yon Mainz nach Biebrich: 8?,a 9 's 1(j0o llto -j-
1200 100 200 300 40 500  goo 720 8 ’o* .

An und ab Station aiserstrasse-Centralbahnliof
jo 5 Minuten später.

t Nur Sonn- und Feiertags.
* An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September,

onn- und Feiertags ausserdem Extratouren.
Extraboote für Gesellschaften.

Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer-Fahrten.
Hambnrg -Amerika -I.inie.

(Generahertr . der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
Rheinstrnsso 21.) F308

D. „Adria“ 11. Mai 11 Uhr V,n. von Singa-
pore; D. „Alexandria“ 11. Mai 7 Uhr Ym. von
Baltimore nach Hamburg ; D. „Asturia“ 12. Mai
6  Uhr Vm . von Hongkong ; S . - D . „ Auguste
Yietoria“ von Hamburg nach Newyork, 10. Mai
6  i hr 35 Min . Nm . von Cherbourg ; D . „ Batavia“
11. Mai 1 Uhr Nm. von Newyork nach Hamburg;
D. „Bolivia“ von Hamburg nach Westindien und
Mexico, 12. Mai 6 Uhr Nm. von Havre ; 11.
„Bosnia“ 13. Mai Vm. auf der Elba bei Bruns¬
hausen; H. „Brisgavia“ von Hamburg nach
Baltimore, 11. Mai 6 Uhr Ym. Dover passirt ; D.
„Calabria“ von Neworleans nach Hamburg,
11. Mai 2 Uhr Nm. l’rawlo-Point passirt ; D.
„Callisto“ 12. Mai 5 Uhr Vm. von Boston nach
Hamburg ; D. „C. Ferd. Laeisz“ 10. Mai in Port
Said; . S.-D. „Columbia“ 11. Mai Ym. auf der
Elbe bei Brunshausen ; D. „Drumclzier“ von
Portland (Maine) nach Hamburg, 11.Mai1UlirNm.
Eizard passirt ; D. „Georgia“ 12. Mai 10 Uhr Ym.
in Newyork; D. „Granada“ 11. Mai in Rosario;
D. „Grcnaria “ 12. Mai 6 Uhr Vm. von New¬
orleans nach Hamburg ; D. „Hercynia“ 12. Mai
von St. Thomas via Havre na ob Hambuig; D.
„Ilungaria “ von St. Thomas nach Hamburg,
12. Mai 2 Uhr Nm. in Havre ; I). „Karthago“
von Hamburg nach Südbrasilien, 12. Mai 12 Uhr
Mittags Dover passirt ; D. „Lydia“ 12. Mai von
Paranagua ; D. „Macedonia“ von Boston nach
Hamburg, 12. Mai 2 Uhr SO Min. Vm. Cuxhaven
passirt ; D. „Numnntia“ von Hamburg nach der
Westküste von Amerika, 12. Mai 2 Uhr 30 Min.
Nm. Dover passirt ; D. „Parthia “ von Buenos
Aires nach Hamburg, 11. Mai in Rotterdam; D.
„Phoenicia“ von Hamburg via Boulogne sur Mer
nach Newyork, 12. Mai 5 Uhr 50 Min. Nm. Cux¬
haven passirt ; D. „Sardinia“11.Mai in St.Thomas;
D. „Segoyia“ 12. Mai 5 Uhr Ym. in Yokohama;
D. „Stoiria“ 13. Mai in Port Said; D. „Sicilia“
von Genua nach Newyork, 11. Mai 4 Uhr Ym.
von Neapel ; D. „Sithonia“ 12. Mai 10 Uhr 30 Min.
Nm. in Hamburg ; D. „Troja “ von Bahia
kommend, 13. Mai 4 Uhr Ym. Cuxhaven pass.;
D. „Valencia“ von St. Thomas nach Hamburg,
12. Mai 3 Uhr Ym. in Havre.

a>wi «,» B-rla, »n 8. Schell,aber, Ich» Hol-BuchSrucknel in « te-baden. .
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